
  

© Bundesministerium für Finanzen  

 
 

 
 

Abteilung IV/4 

   
 

 

 

 

 GZ K 3544/2/1-IV/4/95  
 

Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefax: +43 (0)1-513 98 61 
 
Sachbearbeiter: 
Dr. Loukota 
Telefon: 
+43 (0)1-51433/2754 
Internet: 
post@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 
 

 

Betr.: Honorare an ausländische Mannequins und Dressmen (EAS 762) 

Vergütungen an ausländische Mannequins und Dressmen, die im Rahmen von Werkverträgen 

bei Modeschauen mit Unterhaltungswert (Vorführungen auf Bühne mit Musik und 

Beleuchtung) in Österreich gezahlt werden, unterliegen dem Steuerabzug gem. § 99 Abs. 1 Z 

1 EStG und fallen in dieser Eigenschaft auch unter die Künstler- und Sportlerklausel der 

österreichischen DBAs (EAS 108, EAS 196). 

Die DBAs mit der Schweiz, Frankreich, Liechtenstein, Italien und Großbritannien enthalten 

durchwegs derartige "Künstler- und Sportlerklauseln", sodass die dort ansässigen Mannequins 

und Dressmen durch die DBAs nicht von diesem Steuerabzug freigestellt werden. 

Anders ist die Rechtslage im Verhältnis zu Ungarn und Deutschland. Der Vertrag mit Ungarn 

enthält überhaupt keine Künstler- und Sportlerklausel; im Falle Deutschlands ist diese Klausel 

auf die freiberuflich Tätigen eingeschränkt und gilt sonach nicht für gewerblich tätige 

Mannequins und Dressmen. Die ungarischen und deutschen Mitwirkenden sind daher - 

mangels inländischer Betriebstätte - von der Abzugsbesteuerung zu entlasten; dies allerdings 

unter der Voraussetzung, dass amtliche ausländische Ansässigkeitsbescheinigungen 

beigebracht werden können; denn die in Österreich freizustellenden Vergütungen unterliegen 

in den Ansässigkeitsstaaten der Besteuerung. 
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